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Beschäftigung von Personen mit Berufsausbildung im Ausland 
Betrifft die reglementierten Pflege- und Gesundheitsfachberufe sowie 
die approbierten Heilberufe 
 
Anlagen: Merkblätter zur Beschäftigung von Personen mit 

ausländischen Ausbildungen 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Bezirksregierung Münster hat die landesweite Zuständigkeit für die 

Anerkennung von Gesundheitsberufen, deren Ausbildung im Ausland 

abgeschlossen wurde, übernommen. Zu diesen Berufen gehören die 

Pflege- und Gesundheitsfachberufe sowie die approbierten Heilberufe. 

Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels sind ausländische 

Fachkräfte in Deutschland und insbesondere auch in Nordrhein-

Westfalen sehr willkommen.  

Es ist daher ausdrückliches Ziel in Nordrhein-Westfalen, die Anstellung 

und Beschäftigung von Personen mit ausländischer Berufsausbildung im 

Bereich der Gesundheitsberufe zu fördern. 

Die anliegenden Merkblätter sollen eine Übersicht über Möglichkeiten zur 

Beschäftigung von o.g. Personen geben und werden Sie hoffentlich in 

Ihren Bemühungen unterstützen. 
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Bezirksregierung Münster 
Die Regierungspräsidentin 

Gerne beantworten für den Bereich der Pflege- und 

Gesundheitsfachberufe Frau Diana Brodda – Pflegepädagogin 

(0251/411-2965) und Herr André Gaidies – Jurist (0251/411-1051) und 

für den Bereich der approbierten Heilberufe Herr Dr. Henk Waßmann 

– Arzt (0251/411-5943) und Frau Maike Vossenberg – Juristin (0251/411-

1547) Ihre Fragen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dorothee Feller 


